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	ÖNORM M 6219-3: 
· Dampfbad: max. 47°C laut §64 Abs.1 BHygV; 40°C – 47°C mit sichtbarer Nebelbildung laut Norm
· Warmluftkammer mit zusätzlicher Befeuchtung: max. 70°C laut §63 Abs.1 BHygV; Ausstattung mit Zusatzheizung, üblicherweise 45°C – 50°C, keine Nebelbildung, keine Holzbauweise laut Norm; „Caldarium“   





 



	Einreichpläne für die Dampfbadkabine(n) sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten 
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	· Anmerkung 1: Im Regelfall reichen die Architektenpläne (Grundrisse) für eine fachliche Beurteilung aus; ergänzende Planskizzen und Schnittzeichnungen werden im Einzelfall von den Errichterfirmen bereitgestellt.
· Anmerkung 2: In den Architektenplänen können fallweise auch Angaben über die Fußbodenbeläge im Wellnessbereich bzw. in den Wärmekabinen enthalten sein (Standard: Fliesen, jedenfalls leicht reinigbar / desinfizierbar).
· Anmerkung 3: Die Türen bei Wärmekabinen müssen nach außen aufschlagen; dies sollte auch in den Architektenplänen so dargestellt sein.  




 



	Technische Beschreibung der Dampfbadkabine(n)
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	Raumprogramm: 
· Wärmekabine + Vorreinigungs-/Abkühldusche + WC-Anlage + Ruhebereich (§61 Abs.1 BHygV)
· Benützungsordnung: im Nahebereich, gut sichtbar und dauerhaft angebracht (§96 Abs.1 BHygV)
· Anmerkung 1: Dusche und WC-Anlage sollten im Nahebereich gelegen sein
· Anmerkung 2: Ein eigener Ruheraum muss nicht zwingend vorhanden sein; Sitz- und Liegegelegenheiten, z.B. im Vorraum, sind als Ruhebereich ausreichend
· Anmerkung 3: Allgemeine Anforderungen an die Ausstattung bzw. die hygienisch-technische Betriebsführung in Bad und Wellness sind im 7. Abschnitt BHygV genannt (§88 bis §96 BHygV)
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	Kabinenauslegung und Bemessung: 
· Bemessung: 
· Innenhöhe zwischen 1,9m und 2,5m (§61 Abs.2 BHygV und Norm) 
· Mindestabstand der obersten Sitz-/Liegebank zur Decke 1,1m (§61 Abs.2 BHygV und Norm)
· Personenzahl: 
· Richtwert Flächenbedarf / Kabinenbenützer 0,75m2 (§61 Abs.2 BHygV und Norm)





	Technische Beschreibung der Dampfbadkabine(n)
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	Verwendete Werkstoffe: 
· Kabinenauskleidung (Norm):
· Keine Holzwerkstoffe (Norm)
· Glatt (§64 Abs.3 BHygV), leicht reinigbar, leicht desinfizierbar, ohne Feuchtigkeitsaufnahme (Norm)
· Kunststoff, Glas, Keramik (Fliesen, Feinsteinzeug), Stein (Natur-/Kunststein), Putz bei Wänden nur ab einer Höhe von 1,8m, Beton (Norm) 
· Sitz-/Liegebänke: 
· Gleiche Anforderungen wie bei der Kabinenauskleidung 
· Keine Wasseransammlungen, Feuchtigkeit muss selbstständig abfließen können (§64 Abs.3 BHygV und Norm)
· Fußboden: 
· Leicht reinigbar, leicht desinfizierbar, leicht trocknend (§89 BHygV und Norm)
· Wasserabfluss mit Geruchsverschluss (Norm)
· Rutschhemmend mit Bewertungsgruppe B/18° gem. DIN 51097 (bis 2021-12) bzw. ÖNORM EN 16165 (ab 2022, Norm); verbleibt allerdings eine bautechnische Beurteilung
· Standardausführung: Fliesen
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	Kabinentüre: 
· Lichte Türöffnung mindestens 60 x 180cm bei Kabinen bis 4 Personen (Norm)
· Lichte Türöffnung mindestens 80 x 200cm bei Kabinen über 4 Personen (Norm)
· Nach außen aufschlagend, unversperrbar (§61 Abs.3 BHygV und Norm)
· Verglaste Schauöffnung in Sichthöhe (§61 Abs.3 BHygV und Norm)
· Ganzglastüre ESG mind. 8mm (Norm)


	10
	Kabinenlüftung: 
· Mechanische Be-/Entlüftung mittels kabineneigener Ventilatoren oder Anschluss an bauseitiges Lüftungssystem (Norm)
· Mindestens 6-facher Luftwechsel pro Stunde bei geschlossener Türe (§61 Abs.4 BHygV und Norm)
· Abluftführung ins Freie oder in zentrales Lüftungssystem (§61 Abs.4 BHygV und Norm)














	Technische Beschreibung der Dampfbadkabine(n)
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	Notrufeinrichtung: 
· Notrufeinrichtung zu einem während des Betriebes dauernd besetzten Ort (§61 Abs.10 BHygV)
· Akustisches und optisches Signal, auch außerhalb der Kammer wahrnehmbar (Norm)
· Quittierung des Notsignals darf nur am Ort der Auslösung möglich sein (Norm)
· Unbeabsichtigtes Löschen des Notsignals darf nicht möglich sein (Norm)
· Aufschaltung auf Mobiltelefon einer verantwortlichen Person (ergänzend) möglich 
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	Dampferzeuger: 
· Dampftechnik: 
· Unterbringung außerhalb der Kabine bei Dampfbädern (Norm)
· Bei Warmluftkammern mit zusätzlicher Befeuchtung darf der Dampf auch in der Kabine erzeugt werden (Norm) 
· Dampferzeuger:
· Externe Dampferzeuger: ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-98, siehe 15
· Rückfließschutz / Systemtrenner gemäß ÖNORM EN 1717 (Norm)
· Sicherheitsthermostat, automatische Abschaltung ohne Wiedereinschaltung (Norm) 
· Dampfeinbringstelle:
· Vor unbeabsichtigter Berührung geschützt (§64 Abs.2 BHygV und Norm)
· Spülschlauch:
· Zur Reinigung der Oberflächen (§64 Abs.3 BHygV und Norm)
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	Zusatzheizung: 
· In Dampfbädern hat die Erwärmung durch den Dampferzeuger zu erfolgen; gesonderte Sitz-/Fußbodenheizung möglich bzw. empfohlen (Norm)
· In Warmluftkammern mit zusätzlicher Befeuchtung hat die Erwärmung über Flächen-, Konvektions- oder Luftheizung zu erfolgen (Norm) 



















	Technische Beschreibung der Dampfbadkabine(n)
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	Sonstige Einrichtungen: 
· Solevernebelung:
· Leitungen und Düsen müssen solebeständig und desinfizierbar sein (Norm)
· Die Sole-Entnahme muss aus sterilen Originalgebinden erfolgen (Norm)
· Monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangaben (Norm), siehe 17
· Desinfektion kann thermisch oder chemisch erfolgen
· Chemische Desinfektion auf Hypochlorit-/Chlordioxid-/Peroxidbasis
· Duftstoffdosierung über die Dampfleitung / Dampferzeuger:
· Jedenfalls erforderlich bei Emulsionen (Norm), siehe 17, 18
· Die Duftstoff-Entnahme muss aus Originalgebinden erfolgen (Norm)
· Die Impfstelle in die Dampfleitung muss möglichst nahe dem Dampferzeuger liegen (Norm)
· Duftstoffdosierung über andere Einbringstelle:
· Leitungen und Düsen müssen desinfizierbar sein (Norm)
· Die Duftstoff-Entnahme muss aus Originalgebinden erfolgen (Norm)
· Monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangaben (Norm), siehe 17
· Desinfektion kann thermisch oder chemisch erfolgen
· Chemische Desinfektion auf Hypochlorit-/Chlordioxid-/Peroxidbasis
· Springbrunnnen:
· Betrieb nur mit Trinkwasser ohne Kreislaufführung zulässig

























Nebenbestimmungen: Ausstattung
1. Die Türe der Dampfbadkabine muss nach außen zu öffnen und unversperrbar sein und muss zumindest eine verglaste Schauöffnung in Sichthöhe aufweisen (Hinweis auf §61 Abs.3 BHygV). Ganzglastüren müssen mindestens aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer Dicke von mindestens 8 mm bestehen. Bei bis zu 4 Personenbenutzerplätzen muss eine lichte Breite von mindestens 60 cm und eine lichte Höhe von mindestens 180 cm eingehalten werden.  Bei mehr als 4 Personenbenutzerplätzen muss eine lichte Breite von mindestens 80 cm und eine lichte Höhe von mindestens 200 cm eingehalten werden (ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.3).
2. Für die mechanische Entlüftung der Dampfbadkabine ist eine mittlere Luftwechselzahl von mindestens sechsmal pro Stunde zu Grunde zu legen (Hinweis auf §61 Abs.4 BHygV; ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.6).
3. In die Dampfbadkabine ist eine deutlich als solche erkennbare Auslösevorrichtung für ein akustisches und/oder optisches Notsignal an einen während des Betriebes dauern besetzten Ort einzubauen. Dieses Signal muss auch außerhalb der Kammer deutlich wahrnehmbar sein. Die Quittierung dieses Notsignals darf ausschließlich am Ort der Auslösung bzw. in dessen unmittelbarer Nähe möglich sein. Die Vorrichtung für das Löschen des Signals ist so einzurichten, dass ein unbeabsichtigtes Löschen nicht möglich ist (Hinweis auf §61 Abs.10 BHygV; ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.13).
4. Der Innenraum der Dampfbadkabine hat glatte Oberflächen aufzuweisen. Sitzflächen müssen so beschaffen sein, dass Feuchtigkeit selbstständig abfließen kann. Für die Reinigung der Oberflächen ist jeweils ein Spülschlauch anzubringen (Hinweis auf §64 Abs.3 BHygV; ÖNORM M 6219-3:2016, Punkte 5.5 und 5.10).
5. In Dampfbädern ist eine Sicherheitseinrichtung vorzusehen, die bei Überschreitung einer dem Regelsystem entsprechenden Höchsttemperatur den Dampferzeuger ohne automatische Wiedereinschaltung abschaltet (ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.7).
6. Bei Solevernebelungsanlagen müssen Vernebelungsleitung und Düse solebeständig und desinfizierbar ausgeführt werden (ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.11).
7. Bei Einbringung von Duftstoffen über die Dampfleitung muss die Impfstelle möglichst nahe an der Dampferzeugung liegen (ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.11).
Nebenbestimmungen: Betrieb
8. Duftstoffe auf Emulsionsbasis sind nur zulässig, wenn die Einbringung über die Dampfleitung erfolgt (ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.11).
9. Zusatzstoffe wie z.B. Sole oder Duftstoffe, welche nicht über Dampfleitungen in die Kammer eingebracht werden, sind den (bei Sole auch sterilen) Originalgebinden zu entnehmen. Die Aufbrauchfristen nach Öffnen der Gebinde sind einzuhalten (ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 5.11).
10. Nicht Dampf führende Dosierleitungen für Sole, Aroma- und Duftstoffe sind regelmäßig, mindestens jedoch einmal monatlich, entsprechend den Herstellerangaben chemisch oder thermisch zu desinfizieren. Bei chemischer Desinfektion sind Desinfektionsmittel auf Basis von Hypochlorit, Chlordioxid oder Peroxiden zu verwenden. Die thermische Desinfektion erfordert ein Aufheizen der Leitungen auf 80°C für 30 Sekunden (ÖNORM M 6219-3:2016, Punkt 9.2).
Nebenbestimmungen: Bestätigungen und Nachweise
11. Nachfolgende Bestätigungen sind im Betrieb aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzuweisen:
11.1. Sachkundenachweis des Bäderpersonals, z.B. Ausbildungsnachweis gem. ÖNORM S 1150, Kurs Saunawart. Gemäß §14 Abs.1 BHygG hat der Inhaber dafür zu sorgen, dass während der Betriebszeiten eine Person erreichbar ist, die mit der Wahrnehmung des Schutzes der Gesundheit der Badegäste betraut ist und die entsprechenden Kenntnisse aufweist.
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